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§ 38 EheG Arglistige Tauschung

EheG - Ehegesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.07.2025

1. (1)Ein Ehegatte kann Aufhebung der Ehe begehren, wenn er zur Eingehung der Ehe durch arglistige Tauschung
Uber solche Umstande bestimmt worden ist, die ihn bei Kenntnis der Sachlage und bei richtiger Wirdigung des
Wesens der Ehe von der Eingehung der Ehe abgehalten hatten.

2. (2)Die Aufhebung ist ausgeschlossen, wenn die Tauschung von einem Dritten ohne Wissen des anderen
Ehegatten veriibt worden ist, oder wenn der Ehegatte nach Entdeckung der Tauschung zu erkennen gegeben hat,
dal3 er die Ehe fortsetzen will.

3. (3)Auf Grund einer Tauschung Uber Vermoégensverhaltnisse kann die Aufhebung der Ehe nicht begehrt werden.

In Kraft seit 01.08.1938 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 38 EheG Arglistige Täuschung
	EheG - Ehegesetz


